


und ist es noch, internationale Normen und Standards für internationales
und innerstaatliches Verhalten zu setzen, deren politisch binöender Cha­
rakter von allen Teilnehmerstaaten anerkannt wird. Seitdem ist die
KSZEjOSZE zwar in vielerlei Hinsicht gestärkt und ausgebaut worden,
aber immer nur so, daß sie auf die Mithilfe anderer Organisationen ange­
wiesen blieb. Diesem Sachverhalt trugen die Außenminister im Prager
Dokument über die Entwicklung der KSZE-Institutionen vom 30. Januar
1992 unter Punkt IX "Beziehungen der KSZE zu internationalen Organi­
sationen" Rechnung.3

Gerade unter diesem Aspekt kommt dem Verhältnis der KSZEjOSZE zu
den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen be­
sondere Bedeutung zu.4 Die KSZEjOSZE hat seit dem Gipfeltreffen in
Helsinki 1992 ihre Beziehungen zu den Vereinten Nationen fest institutio­
nalisiert. Auch zu anderen internationalen Organisationen, wie z.B. zur
NATO und zur WEU, versucht sie ebenfalls seit 1992, engere Beziehun­
gen aufzubauen. Mit der Europäischen Union verbindet die KSZEjOSZE
eine "special relationship". Die Europäische Union entwickelt sich immer
deutlicher zum Nukleus der OSZE, ohne allerdings formale Beziehungen
zu ihr zu unterhalten. Dennoch hat sich insbesondere seit 1994 eine enge
Verflechtung zwischen EU und OSZE im Rahmen des Stabilitätspaktes
entwickelt, die interessante Perspektiven für die zukünftige Sicherheits­
ordnung in Europa eröffnet.s

Die Entwicklung der Beziehungen zwischen KSZE/OSZE und den Verein­
ten Nationen bis 1992

Die Zusammenarbeit der KSZE mit den Vereinten Nationen beginnt
nicht erst .mit dem formellen Beschluß, die KSZE zur regionalen Abma­
chung der Vereinten Nationen nach Kapitel VIII der UN-Charta zu ma­
chen. Auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Zusammenarbeit hat die ge­
samteuropäische Organisation seit Beginn des KSZE-Prozesses Erfahrun-

3 Vgl.: Prager Dokument über die Entwicklung der KSZE-Institutionen, in: Ulrich Fa­
stenrath (Hrsg.), KSZE - Dokumente der Konferenz über Sicherheit und Zusam­
menarbeit in Europa, Neuwied/Berlin, LosebIAusg., Kap. A.S. S. 9.

4 Die Beziehungen zur NATO, NAKR, der WEU, der GUS und dem Europarat kön­
nen hier lediglich erwähnt, aber aus Raumgründen nicht weiter ausgeführt werden ­
vgl. dazu im vorliegenden Band auch: Dieter S. Lutz, Die OSZE im Übergang von
der Sicherheitsarchitektur des zwanzigsten Jahrhunderts zum Sicherheitsmodell des
einundzwanzigsten Jahrhunderts. Die nachfolgenden Organisationen haben bei der
OSZE Beobachterstatus: UN, ECE, Europarat, WEU, NATO, OECD und BERD.

S Vgl.: Heinrich Schneider, Der KSZE-Prozeß und die gesamteuropäische Koopera­
tion, in: Wemer Weidenfeld/Wolfgang Wesseis (Hrsg.), Jahrbuch der Europäischen
Integration 1993/94, Bonn 1994, S. 27-40, insb. S. 37-39.
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Handlungsfähigkeit der KSZE war damit zwar verbessert
noch nicht ",,,,,'t ... -n-, ... o,... t-

aber

Die Vereinbarungen über das Verhältnis
Nationen

zu den Vereinten

Die der KSZE zu den Vereinten Nationen werden im Hel­
sinki Dokument von 1992 an zwei Stellen defmiert und im Ka-
pitel 111 und ..II..1lo...IL A.0V.ulVV ,'v ~qL...II.F.lI.ll-lLJl.F.'l

denserhaltung), friedliche IV
"Beziehungen zu internationalen zu nicht-
teilnehmenden Rolle nichtstaatlicher . Die Aus-
führungen in IV stellen die des Verhält-
nisses der KSZE zu den Vereinten Nationen sie sind die Ge-
schäftsgrundlage der bildet dagegen die Umset-
zung der Bestimmungen aus IV für den Fall der
erhaltung. In Kapitel IV heißt es: "Unter erneuter der
von ihnen gegenüber der Charta der Vereinten Nationen ellJlgegaJt1gt~ne~n

Verpflichtungen, erklären die daß sie sich
daß die KSZE eine regionale im Sinne von .JOL.Vl.IIJJL ............

Charta der Vereinten Nationen ist und als solche ein ...1l7... r • ..,t-... nrot'" ti1Jlat~g1Jlea

zwischen europäischer und Sicherheit.,,10 Mit diesem BescWuß
stellten die Staats- und der 53 KSZE-Staaten eine engere
Verbindung zwischen den Universalismus und
nalismus her, die eher in Konkurrenz als in Harmonie zueinander
gestanden hatten.
Mit der Erklärung zur oder im Sinne
der Charta der Vereinten Nationen wollte man nicht nur die KSZE stär-
ken, sondern auch gleichzeitig einen zur der Vereinten
Nationen im Bereich der leisten. Seit dem Ende des
Ost-West-Konflikts stieß die mit ihren zum
Konfliktmanagement immer an die Grenzen der JII-I1V.ll.U0 ... VlI.Jl..II. ..11.,.,...,.......

Eine Arbeitsteilung zwischen und der UN bot
also eine wie der '-"\".'.LILVJl.lI.JI..II..0VA~V'll..~

S.14-
23 und S. 24-27.

10 Ebenda, S. 24f.
11 Vgl.: Peter Schlotter, Universalismus, Regionalismus, Kapitel VIII: Die KSZE und

die Vereinten Nationen, in: Vereinte Nationen 4/1993, S. 137-141. und Waldemar
Hummer/Michael Schweitzer, Kapitel VIII. Regionale Abmachungen, in: Bruno
Simma (Hrsg.), Charta der Vereinten Nationen. Kommentar, München 1991, S. 636­
700, hier: S. 639-642.
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Oktober 1992 eine zwischen den Vereinten Nationen
und der Sie hob in dieser Resolution die Notwendig-
keit einer engen zwischen der KSZE/OSZE und den Verein-
ten Nationen hervor und den Generalsekretär, der 48. Gene-
ratverSarnm.1UIlg einen Bericht über die Zusammenarbeit zwischen KSZE/
OSZE und den Vereinten Nationen vorzulegen. Darüber hinaus beschloß
sie in der 48. Session 1993 einen eigenen Tagesordnungspunkt für das
Verhältnis der beiden vorzusehen.15

Ausführlich setzten sich die Außenminister auf dem Ratstreffen der
Dezember 1992 mit Beziehungen zu

"_"'JL~JLJL~IJLJL allSe]LllaJtlOeT. Entscheidend für die Stärkung der
Jje.Z1enUJl1ge~n zu den Vereinten Nationen sei die Verbesserung der Kon­
takte zwischen beiden Deshalb beschloß mall zu allen
Treffen Rates und des Ausschusses Hoher Beamter einen Vertreter
des der Vereinten Nationen einzuladen UIld die ständige
Mission der jeweiligen bei den Vereinten Na-
tionen als Anlaufstelle der zu nutzen. Hier folgte mall dem
Modell, das die EG-Staaten im Rahmen der Europäischen
Lusarnmlenart~e1tin den siebziger Jahren Der amtieren-
de Vorsitzende wurde angewiesen, Kontakte mit dem Gene-
ralsekretär der UN Die Hohen Beamten erhielten den Auf­
trag, die praktischen Konsequenzen des Status einer regionalen Abma­
chUJl1g zu überprüfen sowie den Vorschlag des Generalsekretärs der Ver­
einten Nationen, um den Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen
nachzusuchen.16 Die Vereinten Nationen der KSZE/OSZE in
der 48. Session 1993 mit der Resolution 48/5 den Status eines Beobach-
ters.17 wurden die BeziehUIlgen weiter verfestigt.

damalige amtierende Vorsitzende der die schwedische Außen-
ministerin Margaretha af Ugglas, und der Generalsekretär der Vereinten

"_"'JL'-'JLJ1.~JLJL" Boutros halldelten ein Rahmenab-
"''''1t*rII1I11'l1~'-1I'''1I'lI ZWllsctlen dem Sekretariat

der Vereinten Nationen und der aus. Darin werden regel­
1II'lI4l'l,I~lIi1"'ra Konsultationen zwischen dem UN-Generalsekretär und dem am-
tierenden Vorsitzenden sowie deren Vertretern vereinbart. Diese Ab­
cl~I","c,t:~-rITI':lI-r11nlTwurde am 1. 1994 konkretisiert, als UN-Generalse-

14 United Nations, General Assembly, A/Res/47/10 , 28 Gctober 1992.
15 Ebenda.
16 Schlußfolgerungen und Beschlüsse des KSZE-Rats (Stockholmer Treffen) 1992, in:

Ulrich Fastenrath (Hrsg.), a.a.G. (Anm. 2), Kap. C.3, S. 22-23.
17 United Nations, General Assembly, A/Res/48/5, 13 Gctober 1993.
18 Siehe: Framework for Co-operation and Co-ordination between the United Nations

Secretariat and the Conference on Security and Co-operation in Europe, 26 May
1993.
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oetell1;gt werdeno Damit entspräche das Verhältnis der OSZE zur UN ei-
ner "Art nach Maßgabe des Subsidiaritätsprinzips".22 Es
wäre also der UN-Satzung gestaltet, die ja in Kapitel VI, Art. 33,
Satz 1 genau diese Subsidiarität vorsieht: "Die Parteien einer Streitigkeit
(u.) bemühen sich zunächst um eine Beilegung (...) durch Inanspruch-
nahme oder Abmachungen (...).,,23
Die Staats- und diesen Plan zur graduellen Ver-
h.P(~C'p'i"lll""lt1r der von OSZE und Vereinten Nationen auf dem
""-JI.lLHJ.IL"",.lI.lI..IL\"".IL.IL'-".IL.IL m 1994 nur zum Teil auf. In Punkt 8 der Gipfel-

tlUiClar)est hielten sie daß "die Teilnehmerstaaten in
Ausnahmefällen beschließen können, den Sicherheitsrat der

ert~ml:en Nationen im Namen der KSZE mit einem Streitfall zu befas-
RR.p1I·.rl1l1141t1rC wurde das dazu Verfahren der Beschlußfas-
Konsens direkt betroffenen Streitparteien nicht er-

reicht. Der überraschende des armenischen Delegationslei-
ters in der der in Budapest verhinderte dies.
In den von wird unter Punkt 26 lediglich die Bereit-
schaft der der OSZE bekundet, "alle erdenklichen

uniter:neJnnen.. um örtlich begrenzte Streitigkeiten einer
lrl~~<lllcj]len Ke~ge.lunlg LJII.IlL;U'.ILU'.IL.IL.IL ""'JI1...I..q bevor sie den Sicherheitsrat der Ver-

Nationen diesen befassen." Dies ist eine sehr zaghafte Ab-
sichtserklärung für das "OSCE fIrst", das in zukünftigen Doku­
menten verankert werden muß, wenn die Beziehungen der
OSZE zu den Vereinten Nationen in einer dem Kapitel VIII entspre­
",.u.\",.u.\.L\wI.u. Arbeitsweise gestaltet werden sollen.

Fazit

Das Verhältnis zwischen der KSZEjOSZE und den Vereinten Nationen
gleicht einem halb leeren oder halb vollen Glas. Es wurden Fortschritte
im Verhältnis zu den Vereinten Nationen erreicht, aber sie gehen nicht
weit genug. Hier tritt die fehlende Entsprechung von Kooperations- und
Machtpolitik der Mitglieder sowohl der KSZEjOSZE als auch der Ver­
einten Nationen deutlich hervor. Es wird sich in der Zukunft erweisen
müssen, ob die Absichts-erklärungen auf der Basis des Rahmenabkom-

22 Heinrich Schneider, a.a.O. (Anm. 4), S. 36f.
23 Charta der Vereinten Nationen, in: Günther Unser, Die UNO, 3. Aufl., München

1985, S. 214.
24 Budapester Dokument 1994, Gipfelerklärung von Budapest, Punkt 8, in: Presse- und

Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.), Bulletin 120/1994, S. 1098.
25 Vgl.: Helmut W. Ganser, Die OSZE nach dem Gipfel von Budapest, in: Europäische

Sicherheit 4/1995, S. 22-24.
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